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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1957

Norm

AußStrG §103

Rechtssatz

Bei der Ermittlung eines Nettoschätzwertes einer Liegenschaft zwecks Festsetzung eines nach diesem Wert zu

ermittelnden Legates ist ein diese Liegenschaft belastendes Fruchtgenußrecht in Anschlag zu bringen.
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